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Abkürzungsverzeichnis

UNO Organisation der Vereinten Nationen
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
Fedpol Bundesamt für Polizei
GUMEK Eidgenössische Kommission für genetische Untersuchungen beim

Menschen

ONU Organisation des Nations unies
CP Code pénal suisse
ADN Acide désoxyribonucléique
Fedpol Office fédéral de la police
CFAGH Commission fédérale pour l'analyse génétique humaine
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Der Vorentwurf zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes erzeugte in der
Vernehmlassung ein überwiegend positives Echo. 43 von insgesamt 51
Stellungnehmenden äusserten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Vorlage. Die acht
ablehnenden Stellungnahmen stammten vom Kanton Genf, der Grünen Partei, den
juristischen Organisationen Association des juristes progressistes, Demokratische
Juristinnen und Juristen der Schweiz und dem Anwaltsverband, den Vereinen
biorespect und grundrechte.ch sowie der Universität Freiburg. Sie äusserten vor allem
grund- und datenschutzrechtliche Bedenken zur neuen Ermittlungsmethode der
Phänotypisierung und verwiesen im Zusammenhang mit der Auswertung der
biogeografischen Herkunft auf das Risiko von Racial Profiling, d.h. die Gefahr, dass
Personen mit bestimmten äusserlichen Merkmalen pauschal verdächtigt würden.
Demgegenüber beurteilten 17 Kantone, die stellungnehmenden Organisationen aus
Strafverfolgung, Polizei und Rechtsmedizin sowie die GUMEK die vorgeschlagene
Regelung als zu wenig flexibel. Mit der abschliessend formulierten Liste von Merkmalen,
die bei einer Phänotypisierung ausgewertet werden dürfen (Augen-, Haar- und
Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter) könne dem zu erwartenden Fortschritt
in der Forschung nicht Rechnung getragen werden, bedauerten sie. Diese Kritik
veranlasste den Bundesrat zur einzigen grösseren Änderung gegenüber dem
Vorentwurf. In der Anfang Dezember 2020 präsentierten Botschaft sah er an dieser
Stelle zusätzlich zu den fünf genannten Merkmalen eine Delegationsnorm vor, die es
ihm erlauben soll, dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt entsprechend weitere
äusserlich sichtbare Merkmale für die Phänotypisierung zuzulassen. Den Bedenken
bezüglich Racial Profiling begegnete die Regierung in der Botschaft mit dem Argument,
die Analyse im Rahmen einer Phänotypisierung erfolge ergebnisoffen; eine
«Vorselektion der Ermittlungsbehörden zuungunsten einer bestimmten Population» sei
daher ausgeschlossen. Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle ergänzte in der NZZ, die
Phänotypisierung könne einer Diskriminierung sogar entgegenwirken, weil Zeuginnen
und Zeugen eine Person oft als «zu gross und zu dunkel» beschrieben. Die übrigen
Anpassungen betreffend die Löschregelung für DNA-Profile und die
Verwandtenrecherche übernahm der Bundesrat aufgrund der positiven Rückmeldungen
aus der Vernehmlassung weitestgehend unverändert in den Entwurf. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2020
KARIN FRICK

Grundrechte

Damit die Schweiz der Konvention der UNO gegen Rassendiskriminierung beitreten
kann, ist eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs (StGB) erforderlich. Rassistisch
motivierte Körperverletzungen oder der Aufruf zu Gewalt gegen Menschen anderer
Hautfarbe sind zwar aufgrund der bestehenden Gesetze strafbar. Andere, subtilere
Formen der Diskriminierung können heute jedoch noch nicht geahndet werden. Ende
Dezember gab der Bundesrat eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung. Diese
sieht im wesentlichen vor, dass die Verbreitung von Theorien, welche die Überlegenheit
einer Rasse behaupten, sowie gewisse diskriminierende Handlungen resp. der Aufruf
dazu, wie z.B. die Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung, unter Strafe
gestellt werden sollen. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.12.1989
HANS HIRTER

Die Rechtsprechung war weiterhin mit der Suche nach einer einheitlichen Auslegung
des Antirassimusgesetzes befasst. In Genf wurde die erstinstanzliche Verurteilung
eines Buchhändlers bestätigt, der ein antisemitische Passagen enthaltendes Buch des
französischen Philosophen Roger Garaudy verkauft hatte. Da der Buchhändler nicht aus
antisemitischen Gründen gehandelt habe, reduzierte das Gericht die Busse. In einem
analogen Fall hatte demgegenüber das Waadtländer Kantonsgericht einen
erstinstanzlich verurteilten Buchhändler mit der Begründung freigesprochen, dass nur
der Autor und der Herausgeber derartiger Publikationen bestraft werden können. Das
Bezirksgericht Baden (AG) sprach gegen zwei notorische Holocaust-Leugner, den Basler
Publizisten Jürgen Graf und dessen Verleger, den im Aargau lebenden Deutschen
Gerhard Förster, exemplarisch hohe Strafen aus. Sie wurden zu einem unbedingten

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.09.1998
HANS HIRTER
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Freiheitsentzug von 15 resp. 12 Monaten verurteilt. 3

Mit einer Standesinitiative verlangte der Kanton Genf, dass das Verbot der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ausdrücklich in der
Bundesverfassung und im Strafgesetzbuch verankert wird. Als Erstrat gab der Ständerat
in der Herbstsession 2014 der Initiative keine Folge. Er folgte damit dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit, die in dieser Sache keinen Handlungsbedarf sah, da die
«Lebensform» bereits explizit als Diskriminierungsgrund genannt sei. Die Mehrheit der
Rechtskommission des Nationalrats war in diesem Punkt jedoch anderer Ansicht und
argumentierte, dass Homosexualität nicht nur die Lebensform betreffe, sondern auch
die Identität einer Person. Der bestehende Schutz sei daher nicht ausreichend. Der
Nationalrat gab der Initiative mit 102 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge und gab
das Geschäft damit zurück an den Ständerat. Dieser hielt mit gleichbleibender
Begründung an seiner Entscheidung fest und liess das Begehren somit scheitern. Die
Aufnahme der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung in die
Rassismusstrafnorm sei zudem auch Gegenstand einer parlamentarischen Initiative
Reynard (sp, VS). 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2015
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Nachdem die Genfer Regierung 2012 das Kundgebungsgesetz verschärft hatte, legten
mehrere linke Organisationen Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das neue Gesetz
verstosse gegen die Demonstrationsfreiheit. Das Bundesgericht gab den
Beschwerdeführern nur in einem Punkt Recht: Es sei nicht zulässig, dass einem
Veranstalter die Bewilligung für Demonstrationen bis zu fünf Jahre verweigert würde,
wenn es ohne dessen Verschulden bei einer vorgängigen Demonstration zu Krawallen
gekommen war. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN
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